
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
2. ersucht die Abrüstungskonferenz, die Ausarbeitung
von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die als Rahmen für
regionale Übereinkünfte über eine konventionelle Rüstungs-
kontrolle dienen können, und erwartet mit Interesse einen Be-
richt der Konferenz zu dieser Frage;

3. ersucht den Generalsekretär, in der Zwischenzeit die
Auffassungen der Mitgliedstaaten zu dieser Frage einzuholen
und der Generalversammlung auf ihrer neunundfünfzigsten
Tagung einen Bericht vorzulegen;

4. beschließt, den Punkt "Konventionelle Rüstungs-
kontrolle auf regionaler und subregionaler Ebene" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 58/40

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)50.

58/40. Verbot der Ablagerung radioaktiver Abfälle

Die Generalversammlung,

eingedenk der vom Ministerrat der Organisation der
afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolutionen
CM/Res.1153 (XLVIII) von 198851 und CM/Res.1225 (L)
von 198952 über die Ablagerung von nuklearen Abfällen und
Industrieabfällen in Afrika,

erfreut über die von der Generalkonferenz der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation am 21. September 1990 auf
ihrer vierunddreißigsten ordentlichen Tagung verabschiedete
Resolution GC(XXXIV)/RES/530, mit der ein Verfahrensko-
dex für die internationale grenzüberschreitende Verbringung
radioaktiver Abfälle aufgestellt wurde53,

davon Kenntnis nehmend, dass sich die Teilnehmer des am
19. und 20. April 1996 in Moskau abgehaltenen Gipfeltref-
fens über nukleare Sicherheit und Sicherung verpflichtet ha-
ben, das Einbringen von radioaktiven Abfällen ins Meer zu
verbieten54,

im Hinblick auf ihre Resolution 2602 C (XXIV) vom
16. Dezember 1969, in der sie die Konferenz des Abrüstungs-
ausschusses55 unter anderem ersuchte, effektive Kontrollver-

fahren gegen den Einsatz radiologischer Mittel im Kriege zu
prüfen,

im Bewusstsein der potenziellen Gefahren, die mit jeder
Verwendung radioaktiver Abfälle verbunden sind, die radio-
logischer Kriegführung gleichkäme, sowie von deren Folgen
für die regionale und internationale Sicherheit, insbesondere
die Sicherheit der Entwicklungsländer,

unter Hinweis auf alle Resolutionen, die sie seit ihrer drei-
undvierzigsten Tagung im Jahr 1988 zu dieser Frage verab-
schiedet hat, namentlich ihre Resolution 51/45 J vom 10. De-
zember 1996,

sowie unter Hinweis auf die von der Generalkonferenz der
Internationalen Atomenergie-Organisation am 21. September
2001 auf ihrer fünfundvierzigsten ordentlichen Tagung im
Konsens verabschiedete Resolution GC(45)/RES/1056, in der
die Staaten, die radioaktives Material befördern, gebeten wer-
den, gegebenenfalls den betroffenen Staaten auf deren Ersu-
chen Zusicherungen zu geben, dass die einzelstaatlichen Vor-
schriften des befördernden Staates die Transportvorschriften
der Organisation berücksichtigen, und ihnen sachdienliche In-
formationen über die Beförderung solcher Materialien zur
Verfügung zu stellen, wobei die übermittelten Informationen
keinesfalls den Maßnahmen für physische Sicherheit und Si-
cherung widersprechen dürfen,

erfreut darüber, dass am 5. September 1997 in Wien auf
Empfehlung der Teilnehmer an dem Gipfeltreffen über nu-
kleare Sicherheit und Sicherung das Gemeinsame Überein-
kommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radio-
aktiver Abfälle verabschiedet wurde57,

mit Befriedigung feststellend, dass das Gemeinsame Über-
einkommen über die Sicherheit der Behandlung abgebrannter
Brennelemente und über die Sicherheit der Behandlung radio-
aktiver Abfälle am 18. Juni 2001 in Kraft getreten ist,

feststellend, dass die erste Überprüfungstagung der Ver-
tragsparteien des Gemeinsamen Übereinkommens über die
Sicherheit der Behandlung abgebrannter Brennelemente und
über die Sicherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle vom
3. bis 14. November 2003 in Wien abgehalten wurde,

in dem Wunsche, die Verwirklichung von Ziffer 76 des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung58, der ersten Sondertagung über Abrüstung, zu för-
dern,

1. nimmt Kenntnis von dem Teil des Berichts der Abrü-
stungskonferenz, der sich auf ein künftiges Übereinkommen
über das Verbot radiologischer Waffen bezieht59;

50 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Ecuador und Nigeria (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikani-
schen Staaten sind).
51 Siehe A/43/398, Anlage I.
52 Siehe A/44/603, Anlage I.
53 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Thirty-fourth Regular Ses-
sion, 17-21 September 1990 (GC(XXXIV)/RESOLUTIONS (1990)).
54 A/51/131, Anlage I, Ziffer 20.
55 Die Konferenz des Abrüstungsausschusses wurde ab der zehnten Son-
dertagung der Generalversammlung zum Abrüstungsausschuss. Mit
Wirkung vom 7. Februar 1984 wurde der Abrüstungsausschuss in Abrü-
stungskonferenz umbenannt.

56 Siehe Internationale Atomenergie-Organisation, Resolutions and
Other Decisions of the General Conference, Forty-fifth Regular Session,
17-21 September 2001 (GC(45)/RES/DEC(2001)).
57 Siehe GOV/INF/821-GC(41)/INF/12 und Corr.1, Anhang 1.
58 Resolution S-10/2.
59 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 27 (A/54/27), Kap. III, Abschnitt E.
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II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
2. bekundet ihre ernste Besorgnis über jede Verwen-
dung nuklearer Abfälle, die radiologischer Kriegführung
gleichkäme und ernste Folgen für die nationale Sicherheit al-
ler Staaten hätte;

3. fordert alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur
Verhütung jeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven
Abfällen zu ergreifen, welche die Souveränität von Staaten
verletzen würde;

4. ersucht die Abrüstungskonferenz, bei den Verhand-
lungen über ein Übereinkommen über das Verbot radiologi-
scher Waffen radioaktive Abfälle als eine Frage zu berück-
sichtigen, die in den Anwendungsbereich eines solchen Über-
einkommens fällt;

5. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem, ihre
Bemühungen zum baldigen Abschluss eines solchen Überein-
kommens zu verstärken und in ihren Bericht an die sechzigste
Tagung der Generalversammlung auch Angaben über die
Fortschritte bei den Verhandlungen über dieses Thema aufzu-
nehmen;

6. nimmt Kenntnis von der vom Ministerrat der Organi-
sation der afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolution
CM/Res.1356 (LIV) von 199160 betreffend das Übereinkom-
men von Bamako über das Verbot der Einfuhr gefährlicher
Abfälle nach Afrika und über die Kontrolle ihrer grenzüber-
schreitenden Verbringung innerhalb Afrikas;

7. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, dass die wirksa-
me Anwendung des Verfahrenskodex der Internationalen
Atomenergie-Organisation für die internationale grenzüber-
schreitende Verbringung radioaktiver Abfälle allen Staaten
einen besseren Schutz vor der Ablagerung radioaktiver Abfäl-
le in ihrem Hoheitsgebiet gewähren wird;

8. appelliert an alle Mitgliedstaaten, die noch nicht die
erforderlichen Schritte unternommen haben, um Vertragspar-
tei des Gemeinsamen Übereinkommens über die Sicherheit
der Behandlung abgebrannter Brennelemente und über die Si-
cherheit der Behandlung radioaktiver Abfälle57 zu werden,
dies so bald wie möglich zu tun;

9. beschließt, den Punkt "Verbot der Ablagerung radio-
aktiver Abfälle" in die vorläufige Tagesordnung ihrer sech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/41

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)61.

58/41. Verbesserung der Wirksamkeit der Arbeitsme-
thoden des Ersten Ausschusses

Die Generalversammlung,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die beste-
henden Bedrohungen des Weltfriedens und der internationa-

len Sicherheit sowie auch über die neuen Bedrohungen, die in
der Zeit nach dem 11. September 2001 zutage getreten sind,

in Bekräftigung der Rolle, die dem Ersten Ausschuss der
Generalversammlung bei der Behandlung von Abrüstungsfra-
gen und damit zusammenhängenden Problemen der interna-
tionalen Sicherheit zukommt, in Übereinstimmung mit den
Aufgaben und Befugnissen der Versammlung hinsichtlich der
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit,
einschließlich der Grundsätze für die Abrüstung und die Rü-
stungsregelung, wie in Artikel 11 Absatz 1 der Charta der
Vereinten Nationen festgelegt,

in der Erwägung, dass die Verbesserung der Arbeitsme-
thoden des Ersten Ausschusses die umfassenderen Bemühun-
gen um die Neubelebung der Generalversammlung ergänzen
und erleichtern würde, 

diesbezüglich Kenntnis nehmend von den einschlägigen
Berichten des Generalsekretärs und den entsprechenden Re-
solutionen der Generalversammlung zu diesem Thema, sowie
von dem in den offenen informellen Konsultationen über die
Neubelebung der Generalversammlung unter dem Vorsitz ih-
res Präsidenten im Plenum vonstatten gehenden Prozess, und
in dem Bestreben, zu diesen Anstrengungen beizutragen,

1. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan-
denen Mittel die Auffassungen der Mitgliedstaaten zur Frage
der Verbesserung der Wirksamkeit der Arbeitsmethoden des
Ersten Ausschusses einzuholen, einen Bericht auszuarbeiten,
in dem die Auffassungen der Mitgliedstaaten zu in Betracht
kommenden Optionen zusammengestellt und geordnet wer-
den, und diesen Bericht der Generalversammlung zur Be-
handlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung vorzulegen;

2. beschließt, den Punkt "Verbesserung der Wirksam-
keit der Arbeitsmethoden des Ersten Ausschusses" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 58/42

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)62.

60 Siehe A/46/390, Anlage I.

61 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Argentinien,
Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Däne-
mark, Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Grie-
chenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kroa-
tien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallin-
seln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Neusee-
land, Niederlande, Norwegen, Österreich, Paraguay, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Thailand, Tonga, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich
Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zy-
pern.
62 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bosnien und Herzegowina, Mali, Niederlande
und Ukraine.
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